
11

846/1

844/13

844/12

844/10

844/15

844/11

844/14

844/16

1252/1

1248/2

1248/1

1250/1

1242

1248

1245

844/5

844/3

844/4

841

844/9

844/5

491.56

490.85

490.12

489.67

489.34

490.07

490.84

490.75

489.18

490.82

460.60

490.80

490.75

491.49

491.70

491.27

491.10

490.60

490.50

490.80

490.65

490.60

489.34

460.60

Riegelstraße

Am
 W
in
ke
lf
el
d

M = 1 / 500

R7,2
5

R6.50

Lageplan
M = 1 / 20.000

A

A

Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Neufahrn hat in der Sitzung vom 26.09.2022 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141 "Wohn- und Gewerbefläche am nordwestlichen 
Ortsrand von Hetzenhausen im Bereich der Straße Am Winklefeld" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am ................. ortsüblich bekanntgemacht.

2. Die frühzeitge Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 141 in der Fassung vom ................. hat in der 
Zeit vom ............... bis ...................... stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiliung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 141 in der Fasung vom ................. hat in der Zeit 
vom ............... bis ...................... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 141 in der Fassung vom ............. wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis 
...................... beteilitgt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 141 in der  Fassung vom ............. wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ...................... öffentlich 
ausgelegt.

6. Die Gemeinde Neufahrn hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ................. den 
Bebauungsplan Nr. 141  gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................ als Satzung 
beschlossen.

Neufahrn, ......................... ....................................................
1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt

Neufahrn, ......................... ....................................................
1. Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplans Nr. 141 wurde am ......................... gemäß § 10 
Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan Nr. 141 mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden der Gemeinde Neufahrn zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan Nr. 141 ist 
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsnachfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und 
die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Neufahrn, ......................... ....................................................
1. Bürgermeister

Die Gemeinde Neufahrn erlässt aufgrund
- des § 2 Abs. 1 und der §§ 9, 10 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
- des Art. 81 der Bayer. Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung

diesen Bebauungsplan als

S A T Z U N G

Die Satzung besteht aus Teil I: Festsetzungen und Hinweise durch Planzeichen, Teil II: 
Festsetzungen und Hinweise durch Text, Teil III: Begründung

TEIL C: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Das westliche Planungsgebiet wird nach § 4 BauNVO als allgemeines Wohngebiet
festgesetzt.
Von den allgemein zulässigen Nutzungen werden die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 und § 4
Abs. 3 aufgeführte Anlagen nicht zugelassen.

1.2 Der östliche Bereich des Planungsgebiets wird als Gewerbegebiet gem. § 8
BauNVO festgesetzt.
Die Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 3 und § 8 Abs. 3 werden nicht zugelassen.
Gewerbliches Parken wird nicht zugelassen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a
BauNVO)

2.1 Die festgesetzten Grundflächen und Baugrenzen dürfen durch die nachgenannten
baulichen Anlagen gem. § 19 Abs.1 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,65
überschritten werden:

2.1.1 Balkone:
Außerhalb der Baugrenze sind im WA Balkone mit einer maximalen Tiefe von 2,5
m bis zur halben Länge der dahinterliegenden Fassade zulässig.

2.1.2 Kelleraußentreppen:
Außerhalb der Baugrenze dürfen im WA pro Bauraum zwei Kelleraußentreppen mit
je einer max. Breite von 1,3 m errichtet werden.

2.1.3 Terrassen:
Außerhalb der Baugrenzen darf im WA und GE je erdgeschossiger Einheit eine
Terrasse mit max. 20 qm Fläche errichtet werden, wenn deren Tiefe nicht mehr
als 4 m beträgt.

2.1.4 Festgesetzte Baugrenzen dürfen zudem durch Kellerlichtschächte mit einer max.
Einzelgröße von 1,5 qm überschritten werden.

2.1.5 Außerhalb der Baugrenze sind bauliche Anlagen unter der Geländeoberkante,
durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird und mit mindestens 1,0 m
Erdüberdeckung versehen werden, bis zu einer GRZ von 0,65 zulässig (§ 19 Abs.
4 Satz 3 BauNVO).

2.2 Höhenlage:
Die Bezugshöhe für die festgesetzten max. Wandhöhen ist auf Flur-Nr. 844/10
490.80 üNN und auf Flur-Nr. 844/9 490,60 üNN. Eine Abweichung um bis zu 20
cm nach oben und unten ist zulässig.

2.3 Wandhöhe
Die maximale Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe bis zur
Oberkante Dachhaut.
Die traufseitige Wandhöhe wird mit maximal 6,00 m festgesetzt.

3. NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

3.1 Nebenanlagen als Gebäude sind nur auf den dafür festgesetzten Flächen zulässig.

3.2 Festgesetzte Garagen können auch als Carport errichtet werden.

3.3 Die jeweils notwendigen Garagen/ Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der
hierfür festgesetzten Flächen zulässig.

3.4 Die Stellplätze/Garagen/Carports im GE sind gemäß den Festsetzungen der
gemeindlichen Stellplatzsatzung in der jeweils gütligen Fassung herzustellen
(Anzahl und Gestaltung).
Die Stellplätze/Garagen/Carports im WA werden wie folgt festgesetzt:
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften 2 STP für eine Wohnfläche bis 150 qm
Für hier nicht aufgeführte Kategorien gilt die gemeindliche Stellplatzsatzung.

3.5 Dächer von Nebenanlagen, Carports/Garagen sind profilgleich auszuführen.
Zulässig sind nur Flachdächer oder flach geneigte Pultdächer (max. Dachneigung
12°) mit extensiver Dachbegrünung. Photovoltaikanlagen sind zulässig.

4. ZAHL DER WOHNEINHEITEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

4.1 Pro Wohneinheit ist eine Grundstücksfläche von mind. 250 qm erforderlich, wobei
die Mindest-Grundstücksgröße 500 qm beträgt.

4.2 Je Bauraum im WA sind 2 Wohnungen zugelassen.

4.3 Die max. zulässige Wohnfäche einer Wohneinheit beträgt 150 qm.

5. BAULICHE GESTALTUNG

5.1 Dachgestaltung:
Als Dachdeckung sind rote Dachziegel bindend.
Die Dächer sind als symetrisches Satteldach auszubilden.
Die Dachneigung wird mit mind. 20° und max. 30° festgesetzt.
Dachgauben, Zwerchgiebel und Dacheinschnitte sind unzulässig.

5.2 Die Dachflächen sind zu 50 % mit Photovoltaik oder anderen solaren Nutzungen
auszurüsten.

5.3 Werbeanlagen aller Art sind nur im GE und am Gebäude zulässig.
Selbst- oder beleuchtete Werbeanlagen sind unzulässig.

6. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die gekennzeichneten Flächen sind zu Gunsten der angrenzenden
Anliegergrundstücke durch Grunddienstbarkeiten zu sichern.

7. GRÜNORDNUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

7.1 Die Begrünung und Bepflanzung der Freiflächen ist entsprechend den planlichen
und textlichen Festsetzungen anzulegen und zu erhalten. Ausfallende Gehölze sind
nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten Güteanforderungen zu
entsprechen.

7.2 Die planlich festgesetzten Einzelbäume auf den privaten Grundstücken sind
abgesehen von den entlang der Erschließungsstraße festgesetzten Baumreihen
aus Hainbuchen und Feld-Ahorn lagemäßig innerhalb der Grundstücke frei
verschiebbar. Die Anzahl und Pflanzqualität der Bäume ist bindend. Für diese
mittelgroßen Bäume ohne Festsetzung einer konkreten Baumart sind
standortgerechte Laubbaumarten zu verwenden.
Geeignete Arten: siehe Artenliste unter Hinweise Punkt 10.

7.3 Die Mindestpflanzqualität für die als zu pflanzen festgesetzten großen Bäume
(Endwuchshöhe > 20 m) beträgt 20/25 cm Stammumfang, für mittelgroße Bäume
(Endwuchshöhe 10 – 20 m) 18/20 cm Stammumfang.

7.4 Bei Pflanzung der Bäume zwischen bzw. angrenzend an Belagsflächen ist eine
unversiegelte, wasser- und luftdurchlässige Baumscheibe von mindestens 24 qm
bei großen Bäumen (Endwuchshöhe > 20 m) und mindestens 12 qm bei mittleren
Bäumen mit einer jeweiligen Baumgrubentiefe von mind. 1,5 m vorzusehen.

7.5 Die festgesetzten Neupflanzungen sind spätestens in der auf die Bezugsfertigkeit
der Gebäude folgenden Pflanzperiode durchzuführen, dauerhaft zu pflegen und vor
Beschädigung zu schützen.

7.6 Der Anteil befestigter Flächen ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu
beschränken.

7.7 Offene Stellplätze und Zufahrten sind mit dauerhaft wasserdurchlässigen
Materialien (Rasenfugenpflaster mit mindestens 3 cm Fuge, Rasengittersteine,
Schotterrasen, wassergebundene Decke) und wasserdurchlässigen
Tragschichten zu befestigen. Die fußläufige Erschließung ist hiervon
ausgenommen.

7.8 Außenwände von Gebäuden mit fensterlosen Abschnitten von mindestens 4 m
Länge sowie fensterlose Fassaden sind dauerhaft mit Spalierobst oder
selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden Pflanzen zu begrünen.

7.9 Das Anlegen von Schottergärten ist nicht zulässig.

7.10 Für die planlich festgesetzten freiwachsenden Hecken sind heimische
Straucharten gemäß der Artenliste unter Hinweise Punkt 11 zu verwenden.

8. Oberflächenentwässerung

8.1 Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen
befestigten Flächen der Baugrundstücke ist innerhalb des Bebauungsplangebietes,
aber außerhalb der Ausgleichsfläche, über begrünte Mulden breitflächig zu
versickern, z.B. in Versickerungsmulden und in Grünflächen.

8.2 Ausnahmsweise können Rigolen oder Sickerschächte zugelassen werden, sofern
nachgewiesen wird, dass die Flächen für nur oberflächige Versickerung nicht
ausreichen.

8.3 Verunreinigtes Niederschlagswasser ist vor der Versickerung entsprechend den
technischen Bedingungen außerhalb der Ausgleichsfläche zu reinigen. Dies gilt
insbesondere für Niederschlagswasser von Stell- und Waschplätzen für
Kraftwagen.

9. EINFRIEDUNGEN

9.1 Im GE sind transparente, sockellose Metallgitter- oder Holzzäune mit einer max.
Höhe von 2,00 m zulässig. Im WA ist eine max. Höhe von 1,20 m zulässig.
Der Bodenabstand muss mind. 10 cm betragen.

9.2 Vorgärten im WA (einschl. Stellplätzen) sind einzufrieden.

10. VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN

10.1 Die Kabelverteilerkästen sind in die Privatgrundstücke zu setzen.

10.2 Die Verlegung der Versorgungsleitungen muss unterirdisch erfolgen (§ 9 Abs.1 Nr.
13 BauGB).

11. IMMISSIONSSCHUTZ

11.1 Der bauliche Schallschutz gemäß DIN 4109 und VDI-Richtlinie 2719 ist zu
beachten. Ebenso ist die Schalltechnische Untersuchung von S&P vom
17.09.2019 zu beachten.
Für das Bebauungsplangebiet gilt die TA Lärm i.d.F. vom 26.08.1998, zuletzt
geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5).

11.2 Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich des Flughafens München II. Nach dem
geltenden Regionalplan liegt Hetzenhausen im Lärmschutzbereich Zone B. Mit
dem Entwurf der Lärmschutzzonenkarte für die Bauleitplanung in der Umgebung
des Verkehrsflughafens München vom September 2001, herausgegeben vom
Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen befindet sich
Hetzenhausen im Lärmschutzbereich Zone Ca (62 bis 64 dB(A) äquivalenter
Dauerschallpegel).

D. HINWEISE DURCH TEXT

1. Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasser-
versorgung angeschlossen werden.

2. Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vor
Bezug anzuschließen. Ausnahmen werden nicht zugelassen.

3. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der
Technik (DIN 1986 ff) erstellt werden.

4. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gem. Art. 8 Abs. 1-2 DSchG
unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der unteren
Denkmalschutzbehörde zu melden.

5. Geländeveränderungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

6. Zur Einhaltung der grünordnerischen Belange ist im Rahmen des Bauantrags ein
qualifizierter Freiflächengestaltungsplan zu erstellen.

7. Zur Sicherung der Versickerung der anfallenden Niederschlagswassers auf den
Baugrundstücken ist zum Bauantrag ein rechnerischer Nachweis nach den
anerkannten Regeln der Technik vorzulegen.

8. Rückhaltemaßnahmen (z.B. Zisternen, Regentonnen, etc.) und Grauwasser-
nutzung werden begrüßt.

9. Feuerwehrflächen müssen für eine Tragfähigkeit für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast
10 t) ausgelegt sein. Es wird auf DIN 14090 "Flächen für die Feuerwehr auf
Grundstücken" hingewiesen.

10. Bei sämtlichen Planungen sind die Satzungen der Gemeinde Neufahrn in der
jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

11. Artenliste geeignete Baumarten, z.B.
Acer campestre – Feld-Ahorn
Carpinus betulus – Hainbuche
Cercidiphyllum japonicum - Judasbaum
Prunus in Arten und Sorten – Vogel-Kirsche, Zier-Kirsche 
Sorbus in Arten und Sorten – Mehlbeere, Elsbeere, Eberesche
Malus-Hybriden – Zier-Apfel
Obstbäume als Hochstamm oder Halbstamm (Wuchshöhe mind. 6 m) in Arten 
und Sorten

12. Artenliste Sträucher für freiwachsende Hecke, Pflanzqualität: 2xv, o.B., 60-150 cm

Corylus avellana – Hasel
Cornus mas - Kornelkirsche*
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Deutzia gracilis – Sternchenstrauch*
Euonymus europaeus -Gewöhnliches Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare - Gewöhnlicher Liguster*
Lonicera xylosteum - Gewöhnliche Heckenkirsche 
Ribes alpinum „Schmidt – Alpen-Johannisbeere*
Ribes sanguineum – Blut-Johannisbeere*
Rosa canina – Hundsrose*
Rosa gallica – Essig-Rose* 
Salix caprea - Salweide 
Salix purpurea - Purpurweide 
Salix rosmarinifolia – Rosmarin-Weide*
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
*niedrig wachsende Arten

13. Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel ohne UV-Strahlung
(LED- Leuchten, Amber-LEDs oder Natriumdampflampen) mit Wellenlängen unter
540 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelierenden Farbtemperatur unter
2700 Kelvin zu verwenden. Bei dem Lampenaufbau und der Lampenform ist eine
möglichst wenig insektenschädliche Konstruktionsweise (z. B. mittels
Ausrichtung, Abschirmung, Reflektoren, Barrieren gegen eindringende Insekten)
zu wählen. Insbesondere ist der Abstrahlwinkel so zu wählen, dass lediglich eine
Beleuchtung der erforderlichen Flächen erfolgt. Die eingesetzte Lichtmenge ist so
weit wie möglich zu minimieren, sowohl von der Anzahl der Lampen als auch von
der Leistung (Wattzahl) der einzelnen Lampen. Zur Minimierung der lateralen
Reichweite sind die Leuchten möglichst niedrig zu installieren. Auf die flächenhafte
Ausleuchtung heller Fassaden ist zu verzichten. Licht-durchstrahlte Glasbauten
sind mit Abdunklungseinrichtungen (UV-filterndes Glas) zu versehen.

14. Zur Minimierung des Kollisionsrisikos ist entsprechend dem Vermeidungsgebot im
Bereich von Verglasungen oder großflächigen Glaselementen, Fensterbändern
etc. dem Vogelschutz Rechnung zu tragen. Durch reflexionsarme und mit
geeigneten Mustern bedruckte Verglasungen ist die Spiegelung und Transparenz
an Gefahrenstellen zu vermeiden. Die Maßnahmen haben zum Zeitpunkt der
Ausführung dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu entsprechen (s. u.a.
http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm).

15. Landwirtschaftliche Emissionen (Lärm, Staub, Geruch) durch die landwirt-
schaftliche Nutzung angrenzender Flächen sind als ortsüblich hinzunehmen.

TEIL A: FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
(Nutzungsbeschränkungen siehe B 1.1)

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO
(Nutzungsbeschränkungen siehe B 1.2)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Max. zulässige Gesamtgrundfläche für das Haupt-
gebäude (ohne Bauteile wie Balkone und Terrassen)
z.B. 160

3. BAUGRENZEN, BAULINIEN, BAUWEISE

Baugrenze

4. DACHGESTALTUNG

Firstrichtung

5. VERKEHRSFLÄCHEN

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Verkehrsfläche

private befestigte Verkehrsfläche

Sichtdreieck mit 15m Haltesichtweite
bei 30 km/h gefahrene Geschwindigkeit

6. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Fläche für Garagen/Carports

Fläche für Stellplätze

Fläche für Fahrradabstellplätze

Fläche für private Nebenanlagen

Maßzahl in m, z.B. 11 m

große Bäume zu pflanzen

Tc

mittelgroße Bäume zu pflanzen

freiwachsende Hecke zu pflanzen

Bäume zu erhalten

Naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche

Gehölze zu erhalten

Artenreiches, extensiv bewirtschaftetes Grünland

TEIL B: HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

bestehendes Gebäude

bestehende Grundstücksgrenze

Flurnummer, z.B. 844/5

Hausnummer

bestehende Geländehöhe in m über NN, z.B. 491.10

vorhandene Bäume und Baumgruppen außerhalb Geltungsbereich

geplante Nutzung Lagerfläche, versiegelt zu 50%

bestehender Schachtdeckel Kanal

Schleppkurve Müllfahrzeug, dreiachsig

7. GRÜNORDNUNG

private befestigte Fläche

Fläche mit Dienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- u. Leitungsrecht)

aufzuhebende Grundstücksgrenze

Teilungsabsicht

Ap Acer platanoides - Spitzahorn
Tilia cordata - Winter-Linde

Acer campestre - Feldahorn
Carpinus betulus - Hainbuche

Ac
Cb

begrünte Fläche auf Baugrundstücken

festgesetzte Bezugshöhe - OK Gelände

Bearbeiter/in:
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Fisel und König
Wir tun was für die Landschaft.
Landschaftsarchitektur und Stadtplanung
Oberer Graben 3a, 85354 Freising
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